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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 202-2024 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2024.RRGR.277 

  

Eingereicht am: 03.09.2024 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Widmer (Bern, GRÜNE) (Sprecher/in) 
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Weitere Unterschriften: 1 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bildungs- und Kulturdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Klare gesetzliche Grundlage für smartphonefreie Schulen schaffen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. klare gesetzliche Grundlagen zu schaffen oder bestehende so zu ergänzen, um es den 

Schulen, die kantonalem Recht unterstehen, zu erlauben, sich temporär oder andauernd 

als «smartphonefrei» zu erklären und dies dann auch entsprechend durchzusetzen; 

2. darzulegen, ob die notwendigen Kapazitäten bei der Schulsozialarbeit, bei der schulischen 

Gesundheitsförderung und bei der Jungendpsychiatrie bestehen, um den direkt oder indi-

rekt durch das Handy verursachten Problemen adäquat zu begegnen, und wo Schülerinnen 

und Schüler, Eltern und Lehrpersonen zeitnah Anlaufstellen und Hilfe finden. 

Begründung: 

Diese Motion fordert, dass der Kanton gesetzliche Grundlagen schafft, die den obligatorischen 

Volksschulen, aber auch den weiterführenden Schulen in der Verantwortung des Kantons die 

Möglichkeit in die Hand gibt, Schulen «smartphonefrei» zu machen und dies auch um- und 

durchzusetzen. 

In den letzten Jahren häufen sich die wissenschaftlich basierten Anzeichen, dass das Smart-

phone nicht nur die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen massiv beeinflusst, sondern 
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auch deren psychische Gesundheit zu beeinträchtigen vermag, die Konzentrations- und Lernfä-

higkeit stört und zu suchtartigem Konsumverhalten führen kann. Darunter leiden in erster Linie 

die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Schulen. So hat sich zum Beispiel die Aufmerksam-

keitsspanne von SchülerInnen der 15-Sekunden-TikTok-Generation merklich reduziert. 

Nicht nur im Ausland, auch in der Schweiz (Beispiel: Schule Würenlos AG), versuchen immer 

mehr Schulen, das Handy aussen vor zu lassen und so einen «digitalen Safe Space» für Kinder 

und Jugendliche zu schaffen. Los Angeles hat soeben angekündigt, ein Handyverbot an allen 

Schulen der Millionenstadt einzuführen. Diesen Entscheid hat die dortige Schulverwaltung auf 

neue Studien abgestützt, die «unglaubliche Ergebnisse» hervorgebracht haben: «Die Kinder 

sind glücklicher, reden miteinander und haben bessere Noten», lässt sich der zuständige Schul-

rat zitieren. 

Auch in europäischen Ländern gibt es an vielen Schulen ein Verbot oder Einschränkungen, zum 

Beispiel in Italien, Deutschland und seit Anfang 2024 auch in den Niederlanden. In England 

kündigte die Regierung kürzlich «einen Crackdown» an: Im ganzen Land sollen die Schulen 

handyfrei werden. 

Gründe für eine Einschränkung oder ein Verbot von Smartphones/Handys in Schulen liefert die 

Wissenschaft mittlerweile genug: 

1. Schutz der psychischen Gesundheit 

Eine wachsende Zahl wissenschaftlicher Studien zeigt, dass die Nutzung von Smartphones mit 

einer Vielzahl psychischer Probleme bei Kindern und Jugendlichen verbunden ist. Jonathan 

Haidt und Jean Twenge haben in ihren Forschungen darauf hingewiesen, dass seit der Einfüh-

rung von Smartphones die Raten von Depressionen, Angstzuständen und Selbstmordgedanken 

bei Jugendlichen deutlich angestiegen sind. Die ständige Verfügbarkeit von sozialen Medien 

und die damit verbundene soziale Vergleichbarkeit können das Selbstwertgefühl junger Men-

schen negativ beeinflussen und zu Gefühlen der Unzulänglichkeit und Isolation führen. Das gilt 

auch für Pausensituationen in Schulen, in denen sich Kinder immer häufiger in die digitale Rea-

lität flüchten, um den realen sozialen Begegnungen und Interaktionen ausweichen zu können – 

ein weiterer Schritt in die Isolation. 

2. Förderung der Konzentrationsfähigkeit 

Smartphones sind ständige Ablenkungsquellen und beeinträchtigen die Fähigkeit der Schüler, 

sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Studien haben gezeigt, dass die blosse Anwesenheit 

eines Smartphones die kognitive Leistungsfähigkeit und Aufmerksamkeit negativ beeinflusst. 

Insbesondere, wenn Schülerinnen und Schüler ihre Smartphones während des Unterrichts nut-

zen, wird ihre Lernbereitschaft und ihre Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu bewältigen, erheblich 

eingeschränkt. Ein Verbot von Smartphones würde zu einer verbesserten Lernumgebung beitra-

gen und den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, sich vollständig auf den Unterricht zu 

konzentrieren. 

3. Reduzierung des Suchtpotentials 

Der exzessive Gebrauch von Smartphones und sozialen Medien kann ein hohes Suchtpotential 

aufweisen. Kinder und Jugendliche sind besonders anfällig für die Entwicklung von Verhaltens-

süchten, da ihr Gehirn sich noch in der Entwicklung befindet. Die ständige Nutzung von Smart-

phones kann zu einer Abhängigkeit führen, die ähnliche Auswirkungen hat wie andere Suchter-

krankungen. Dies kann sich negativ auf ihre schulischen Leistungen, sozialen Beziehungen und 

ihre allgemeine Lebensqualität auswirken. Es ist heute bekannt, dass soziale Medien Algorith-

men nutzen, die darauf abzielen, Nutzende möglichst lange an den Bildschirm zu fesseln. Es 

werden in vielen Studien Analogien zu Drogenabhängigkeiten gezogen. Der «Entzug» während 

der Schulzeit hätte eine «Digital Detox»-Wirkung. 
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4. Vorbildwirkung und Schutzfunktion der Schule 

Die Schule hat nicht nur die Aufgabe, Wissen zu vermitteln, sondern auch eine Schutz- und 

Vorbildfunktion. Ein Verbot von Smartphones würde ein klares Signal senden, dass die Schule 

ein geschützter Raum ist, in dem das Wohl der Schülerinnen und Schüler an erster Stelle steht. 

Es würde auch die Eltern und Erziehungsberechtigten unterstützen, indem es ihnen ermöglicht, 

klare Grenzen für den Smartphone-Gebrauch ihrer Kinder zu setzen. Gleichzeitig würde auch 

ein Zeichen gegen die grassierende Dauerüberwachung der Kinder gesetzt, die heute «auch in 

der Schule erreichbar sein müssen» und von denen Eltern immer wissen wollen, wo sie sich ge-

rade befinden. 

5. Internationale Beispiele und positive Ergebnisse 

Verschiedene Länder und Regionen haben bereits erfolgreiche Massnahmen zur Einschrän-

kung der Smartphone-Nutzung in Schulen umgesetzt. In Frankreich wurde 2018 ein Verbot von 

Smartphones an Schulen eingeführt, und erste Studien zeigen positive Auswirkungen auf das 

Lernverhalten und das soziale Miteinander der Schülerinnen und Schüler. Auch in anderen Län-

dern wie Japan und einigen US-Bundesstaaten gibt es ähnliche Bestrebungen. Diese internatio-

nalen Beispiele zeigen, dass ein Verbot von Smartphones in Schulen praktikabel und effektiv 

ist. 

Eine eindeutige, klare gesetzliche Grundlage wäre deshalb hilfreich, weil damit der Durchset-

zung einer solchen Massnahme geholfen würde. Auch gegen Widerstand von aussen, z. B. 

durch Eltern, die einen Kontrollverlust befürchten. Es versteht sich, dass sämtliche ähnlichen 

Geräte, wie z. B. Smart-Watches, mitgemeint sind. 

Es ist klar, dass ein blosses Verbot von Smartphones an Schulen die Wirkung verfehlen würde. 

Das Handy ist heute täglicher Begleiter bereits junger SchülerInnen. Vielmehr muss das Prob-

lem parallel zu einer Beschränkung pädagogisch angegangen werden. Handy und Handyge-

brauch sind heute schon Inhalt des Fachs «Medien und Informatik.» Es wäre wünschenswert, 

dass das Smartphone, sein Nutzen und seine Gefahren – nicht nur in der Volksschule – ver-

mehrt in der SchülerInnen- und Elternarbeit thematisiert werden. Selbst an einer Schule mit 

Handyverbot soll und kann das Gerät zu Unterrichtszwecken mitgebracht, als Unterrichtsmate-

rial genutzt werden und dessen Nutzung Thema sein. 
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‒ Grosser Rat 
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